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Hygienekonzept des SV Eintracht Hirzweiler-Welschbach für den Trainings -

und Spielbetrieb 

Ansprechpartner*in für das Hygienekonzept ist Manfred Emrich 

Mail: abtfussball@sveintracht.net 

Dieses Hygienekonzept orien ert sich an den Handlungsempfehlungen des DFB-Leidfadens „Zurück 
ins Spiel". Es gilt für den Trainings- und Spielbetrieb und die hiermit im Zusammenhang stehenden 
notwendigen Ta gkeiten im Bereich der Sportstätte. 

Hinweis: 

Umziehen und Duschen ist generell möglich. Die Gästekabine ist entweder mit Masken zu nutzen 
oder mit maximal 5 Personen gleichzeitig um den Abstand von 1,50 m zu gewährleisten. Duschen 
können bis zu 4 Personen gleichzeitig - an den Aussenduschen einzeln. 

1. Allgemeine Hygieneregeln 

- Grundsätzlich gilt das Einhalten des Mindestabstands (1,5 Meter) in allen Bereichen außerhalb des 
Spielfeldes. 

- In Trainings- und Spielpausen ist der Mindestabstand auch auf dem Spielfeld einzuhalten. 

- Abklatschen, Händeschü 1n und andere körperliche Rituale sind zu unterlassen 

- Beachten der Hust- und Nies-Edikette (Armbeuge oder Einmal-Taschentuch). 

- Empfehlung zum Waschen der Hände mit Wasser und Seife (min. 30 Sekunden) und/oder 
Desinfizieren der Hände. 

- Unterlassen von Spucken und von Naseputzen auf dem Spielfeld. 

2. Verdachtsfälle Covid-19 

- Eine Teilnahme am Trainings- und Spielbetrieb ist für alle Beteiligten nur möglich bei 

symptomfreiem Gesundheitszustand und einen Nachweis über das Nichtvorliegen einer 

Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus nach§ 5a Absatz 1 zu führen haben. 

Von der Testpflicht ausgenommen sind Minderjährige. 

- Personen mit verdäch g Symptomen und ohne einen Nachweis über das Nichtvorliegen 

einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus nach§ 5a Absatz 1 zu führen haben, müssen die Sportstätte 

umgehend verlassen bzw. dürfen diese gamicht betreten. 

Solche Symptome sind: 

• Husten, Fieber (ab 38 Grad), Atemnot, Geruchs- und Geschmacksinnverlust sowie 
Abgeschlagenheit 

• Bei positivem Test auf das Coronavirus gelten die behördlichen Festlegungen zur Quarantäne. 
Die betreffende Person wird mindestens 14 Tage aus dem Trainings- und Spielbetrieb 
genommen. Gleiches gilt bei positiven Testergebnissen im Haushalt der betreffenden Person. 



3. Organisatorisches

-Alle Regelungen unterliegen den lokal gültigen Verordnungen und Vorgaben:

-Die Sportstätte ist mit ausreichend Wasch- und Desinfektionsmöglichkeiten, vor allem im 
Eigangsbereich des Sportgeländes (Desinfektionsspender auf dem Tisch am Eingang), ausgestattet

-Alle Trainer*innen und verantwortlichen Vereinsmitarbeiter*innen sind in die Vorgaben und 
Maßnahmen zum Trainings- und Spielbetrieb eingewiesen

-Vor Aufnahme des Trainings- und Spielbetriebs werden alle Personen, die in den aktiven Trainings-
und Spielbetriebs involviert sind bzw. aktiv teilnehmen, über die Hygieneregeln informiert. Dies gilt 
im Spielbetrieb neben den Personen des Heimvereins, vor allem auch für die Gastvereine, 
Schiedsrichter*innen und sonstigen Funktionsträger*innen.

-Spieler*innen, die nicht über die 3 G's verfügen (Genesen, Geimpft, Getestet), und sich vor oder nach 
dem eigenen Spiel auf dem Sportgelände aufhalten, gelten als Zuschauer und unterliegen als solche 
den Hygienevorschriften der Coronabestimmungen. Grunsätzlich bestimmt die Ortspolizeibehörde 
die Corona-Verordnung vor Ort. Kinder bis zu 6 Jahren sind von der Testpflicht befreit.

-Alle weiteren Personen, die sich auf dem Sportgelände aufhalten, müssen über die Hygieneregeln in 
verständlicher Weise informiert werden. Diese hängen am Eingang sowie auf dem Sportplatz aus. 

-Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, wird im Rahmen des Hausrechts der 
Zutritt verwehrt bzw. sie werden der Sportstätte verwiesen.

4.Zonierung

Die Sportstätte wird in drei Zonen eingeteilt: 

Zone 1 „Innenraum/Spielfeld" 

- In Zone 1 (Spielfeld inkl. Spielfeldumrandung) befinden sich nur die für den Trainings- und 

Spielbetrieb notwendigen Personengruppen:

o Spieler*innen

o Trainer*innen

o Funktionsteams

o Schiedsrichter*innen

o Sanitäts- und Ordnungsdienst

o Ansprechpartner für Hygienekonzept

o Medienvertreter*innen (siehe nachfolgende Anmerkung)

- Die Zone 1 wird ausschließlich an festgelegten Punkten betreten und verlassen.



Zone 2 „Umkleidebereiche" 

- In Zone 2 (Umkleidebereiche) haben nur folgende Personengruppen Zutritt:

o Spieler*innen

o Trainer*innen

o Funktionsteams

o Schiedsrichter*innen

- Die Nutzung erfolgt unter Einhaltung der Abstandsregelung oder Tragen von Mund-Nase-Schutz.

- Nutzen verschiedene Gruppen dieselbe Räumlichkeit, muss eine ausreichende Wechselzeit
eingeplant werden, da die Räumlichkeiten gelüftet und desinfiziert werden müssen 

- Die Nutzung der Duschanlagen erfolgt unter Einhaltung der Abstandsregelungen sowie zeitlicher
Versetzung/Trennung.

- d.h. in der Praxis, max. 5 Spieler in einer Kabine mit entsprechendem Abstand, bei mehr Personen 
oder wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.
Beim Duschen sind lediglich die vier Aussenduschen einzeln zu benutzen und abweichend von den 
Nachfolgenden zu verlassen.

- Die generelle Aufenthaltsdauer in den Umkleidebereichen soll auf ein notwendiges Minimum 
reduziert werden 

Zone 3 „Publikumsbereich (im Außenbereich)" 

Die Zone 3 „Publikumsbereich (im Außenbereich)" bezeichnet sämtliche Bereiche der Sportstätte, 

welche frei zugänglich und unter freiem Himmel (auch überdachte Außenbereiche) sind. 

- Alle Personen in Zone 3 betreten die Sportstätte über einen offiziellen Eingang. 

- Zur Nachverfolgung werden Listen zum Eintragen am Eingang ausgelegt

- Es erfolgt eine räumliche oder zeitliche Trennung (,,Schleusenlösung") von Eingang und Ausgang

der Sportstätte

- Unterstützend werden Plakate zu den allgemeine Hygieneregeln genutzt.

5. Trainingsbetrieb Grundsätze

-Trainer*innen und Vereinsverantwortliche informieren die Trainingsgruppen über die Maßnahmen

und Regelungen des Hygienekonzepts.

- Den Anweisungen der Verantwortlichen zur Nutzung der Sportstätte ist Folge zu leisten 



Das Trainingsangebot ist so organisiert, dass ein Aufeinandertreffen unterschiedlicher 

Mannschaften möglichst vermieden wird. 

- Alle Spieler*innen sind angehalten, eine rechtzeitige Rückmeldung zu geben, ob eine Teilnahme am 

Training erfolgt, um eine bestmögliche Trainingsplanung zu ermöglichen.

-Die Trainer*innen dokumentieren die Trainingsbeteiligung je Trainingseinheit.

In der Sportstätte 

-Die Nutzung und das Betreten der Sportstätte sind nur gestattet, wenn eigenes Training geplant ist. 

- Zuschauende Begleitpersonen sind unter Einhaltung des Mindestabstands in Zone 3 erlaubt

- Der Zugang zu Toiletten sowie Waschbecken mit Seife ist während des Trainingsbetriebes

sichergestellt.

6. Spielbetrieb

Für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs müssen bisher übliche Abläufe angepasst werden. Hierfür 
müssen anhand der Hygienemaßnahmen sowie der bestehenden Rahmenbedingungen im 
organisatorischen und infrastrukturellen Bereich auf den einzelnen Verein passend zugeschnittene 
Lösungen gefunden werden. Aufgrund der Unterschiedlichkeit der Bedingungen und Verfügungslagen 
können aktuell nur beispielhafte Aspekte aufgeführt werden, die dabei zu beachten sind. 

- Abstimmungen mit lokalen Behörden zu Hygienemaßnahmen und zugelassene Personenanzahl in Zone 3

- Die Namen derTrainings-/Spielteilnehmer sind auf einervorausgefüllten Listen zur Nach-
verfolgbarkeit bei jeder Einheit/jedem Spiel festzuhalten.

- Allgemeine Organisation von Grundlagen der Hygienemaßnahmen (Desinfektionsmittel-Spender,

Seife, Einmal-Handtücher)

- Organisation des Ein- und Ausgangsbereichs

- Organisation von Gastronomie (vor, während und nach Spielen)

- Organisation von Reinigungsvorgängen

- Information der Gast-Teams und Schiedsrichter*innen zu Hygienemaßnahmen

- Organisation von Umkleide- und Duschabläufen (Wechselzeiten)

7. Einschätzung des Infektionsrisikos

Die SV Eintracht Hirzweiler-Welschbach sorgt mit diesem Hygienekonzeptfür eine verhältnismäßige 
und bestmögliche Prävenzion. In Abhängigkeit zur aktuellen Einschätzung des Infektionsrisikos 
werden in Abstimmung mit den für die Sportstätte zuständigen Behörden die entsprechenden 
Hygienemaßnahmen vorgesehen und veranlasst. 

Die Grundlage für sämtliche aufgeführten Maßnahmen und Regelungen ist die Annahme, dass eine 
Ansteckung mit SARS-CoV2 zwar möglich, die Wahrscheinlichkeit aber durch das Umsetzen der 



genannten Hygienemaßnahmen sehr gering ist. Durch die Steuerung anhand der aktuellen lokalen 
Einschätzung kann die Prävention verhältnismäßig angepasst werden. 

MASSNAHME 

Persönliche Erlaubnis 
zur aktiven Teilnahme 
am Trainings- und 
Spielbetrieb 

Allgemeines zum 
fußbal lspezifischen 
Training 

Kenntnisnahme des 
Hygienekonzepts 

Die Ansteckungsgefahr 
mit Sars-CoV-2 ist lokal 

nsteckungsgefahr 
edoch reduziert werden. 
Kenntnisnahme des 
Hygienekonzepts und 
regelmäßige aktive 
Belehrung über die 
Notwendigkeit der 
Beachtung der 
Regelungen 

Kenntnisnahme des 
Hygienekonzepts, 
regelmäßige aktive 
Belehrung über die 
Notwendigkeit der 
Beachtung der 
Regelungen und 
mündliche Abfrage des 
Gesundheitszustand 
(ohne Datenerhebung) 

Beachtung Hinweise zumBeachtung Hinweise zumBeachtung Hinweise zum 
Trainingsbetrieb Trainingsbetrieb Tr1lnlngabatrlab 

Nur ooter Einhaltung der 
Abstandsregeln (min. 
1,5m) 



Maxlmale Abhängig von den gültigen behördlichen Vorgaben 
Panonenanzahl In allen 
Zonen 
An- und Abreise dar 
Personen in Zone 1 

Allgemeine 
Zutrittsregelungen 

Zone 2: 
Umkleidebereiche 

An- und Abreise gemäß An- und Abreise gemäß lndivldualanrelse bzw. 
der galligen behördllchendv goltigen behördllchanAnreise unter Einhaltung 
Vorgaben Vorgaben d v  Absttandsregeln oder 

mit Mund-Nase-Schutz 
Ausschließliche Nutzung Ausschließliche Nutzung Ausschließliche Nutzung 
von off'iziellen von offizieUen des Sportgeländes von 
Eingängen, zur Eingängen, zur Personen der Zone 1 
Bestimmung der Bestimmung der und 2 mit Zutritt über 
Gesamtpersonenanzahl Gesamtpersonenanzahl einen offiziellen Eingang 

Zone 3 ist gesperrt (keine 
Zuschauer!) 

Dasinfaktionsrnoglichkeit Desinfektionsmöglichkeit Desinfektionsmöglichkeit 

Allgemelne Nutzung 
untv Einhaltung d v  
Abstandsregelungen 
odtr Tragen von Mund• 
Nase-Schutz 

Nutzung der Empfehlung zum 
Umkleldebereiche unter Umziehen und Du1chIn 
Einhaltung daf zu Hause 
Abstandsregelungefl und 
Tragen von Mund-Nase- Bei Nutzung in jedem 
Schutz Fall Einhaltung von 

Duschen nur unter 
Einhaltung der 
Abstandsregelung 

Abstandsregelung und 
Tragen von Mund-Nase-
Schutz sowie 
Reduzierung der 
nu1Zeoden Personen 

Zone 3: Sportstätte (Im Ausreichend Ausreichend Ausre.chend 
Außenbereich) Desinfektionsmöglichkeit DesinfektionsMOglichkeit DesinfektionsmOglichkeit 




